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Jahrgang 13 - 04 / 09 Lfd.-Nummer 143Bernburg (Saale), 2. April 2009

Das sogenannte
Kampfhundegesetz in

dieserAusgabe auf den
Seiten 8 bis 12

Der behindertengerechte Zu-
gang des Rathauses III ist bis
auf weiters wegen laufender
Baumaßnahmen am Rathaus
und wegen Tiefbauarbeiten
am Rathaushof gesperrt.

Zugang zum Rathaus III

Am 23.April 2009 findet zum neunten
Mal der Girls`Day - Mädchen-Zukunfts-
tag statt. Dieser Tag gehört zu einem
bundesweiten Projekt, das der Berufs-
orientierung junger Mädchen dienen und
ihr Berufswahlspektrum erweitern soll,
so beispielsweise in den Bereichen
Technik, IT, Naturwissenschaften und
Ingenieurwesen. Auch Jungen können
diesen Tag sowohl für schulische als
auch für außerschulische Aktivitäten
zum Thema Berufswahl nutzen.
Alle interessierten Schüler der Klassen 7
bis 10 (aller Schulformen) erhalten die
Möglichkeit, ihre Eltern oder andere

Die Gleichstellungsbeauftragte informiert:

Erwachsene zur Arbeit zu begleiten oder
sich in den Unternehmen zu melden, die
sich am Girls`Day beteiligen.
Auch die Verwaltung der Stadt Bernburg
(Saale) beteiligt sich in diesem Jahr
erneut am Aktionstag.

Dabei erhalten die Teilnehmer Einblicke
in die Arbeit der Kernverwaltung, der
Freiwilligen Feuerwehr, der Kinder-
tagesstätten und Horte (nur für Jungen),
der Stadtbibliothek, der Friedhofsver-
waltung und des Jugendklubhauses.

Eltern sollen die Teilnahme ihrer Kinder
der Schule schriftlich mitteilen. Die
besuchten Unternehmen bestätigen
jeweils die Teilnahme.
Eine Teilnahme am Girls`Day ist freiwil-
lig und gilt als Schulveranstaltung. Die
Schüler sind somit versichert.

Weitere Informationen und kostenlose
Arbeitsmaterialien erhalten Sie unter
www.girls-day.de. Anmeldungen für den
Aktionstag nimmt in der Stadtver-
waltung Regina Stein unter Tel. 03471
659 685 entgegen.

Einblicke in Einblicke in 
die die VVererwaltungsarbeitwaltungsarbeit

Osterausstellung im Museum
Rund um das Fest, die dazugehörigen Legenden und
die Geschichte, um bunte Eier und um Meister
Lampe geht es in der Ausstellung „Aus dem Alltag
des Osterhasen“, die noch bis zum 19. April im
Schlossmuseum zu sehen ist.
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 07.04., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 14.04., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 05.05., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

ist im April täglich
von 08:00
bis 18:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Sitzungskalender
April/Mai 2009

Jugend- u. Sozialausschuss:
Mittwoch, 22.04., Ratssaal

Schul-, Kultur - u. Sportausschuss:
Donnerstag, 23.04., Ratssaal

Haushalts- u. Finanzausschuss:
Dienstag, 28.04., Ratssaal

Bau- u. Sanierungsausschuss:
Mittwoch, 29.04., Rath. II, Zi 103/104

Planungs- u. Umweltausschuss:
Dienstag, 05.05., Rath. II, Zi 103/104

Hauptausschuss:
Donnerstag, 07.05., Ratssaal

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Bekanntgabe derabschließenden Beschlüsse des
Hauptausschusses derStadt Bernburg (Saale) vom 29.01.2009

ÖFFENTLICHER TEIL:

H o c h w a s s e r s c h u t z m a ß n a h m e
„Saalealtarm“ - Abflussrinne (Flut-
rinne) Bernburg (Saale), hier: techni-
sches Ausbauprogramm, 
Beschl.-Nr. 824/09
1. Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, die vorge-
schlagenen Maßnahmen 1 - 5 für den
notwendigen Hochwasserschutz gem.

Maßnahmekatalog bis zur Baureife zu
führen.
2. Die Punkte 1 + 2 des Maßnahme-
kataloges werden auf Grund der
Dringlichkeit und zur Schadensabwehr
zur Ausführung freigegeben.
3. Die restlichen Maßnahmen 3 - 5 wer-
den in Abhängigkeit von den zur
Verfügung gestellten Haushaltsmitteln
freigegeben und sind in das Baupro-
gramm ab 2009 aufzunehmen.
Abstimmung:8 Ja-Stimmen

NICHTÖFFENTLICHER TEIL:

Verkauf der Vorgärten von Grund-
stücken in Bernburg (Saale), 
Beschl.-Nr. 830/09
Die Stadt Bernburg (Saale) verkauft je
eine Teilfläche des Grundstücks in
Bernburg, Flur 86, Flurstück 126, Größe
ges. 153 qm, entsprechend der gegebe-
nen Nutzung.
Abstimmung:8 Ja-Stimmen

Alle öffentlichen Beschlussvorlagen mit den zugehörigen Anlagen liegen im Stadtratsbüro der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

Bekanntgabe derBeschlüsse des Stadtrates 
der Stadt Bernburg (Saale) vom 12.02.2009

ÖFFENTLICHER TEIL:

Eingliederung der Gemeinde Biendorf
in die Stadt Bernburg (Saale), hier:
Gebietsänderungsvertrag, 
Beschl.-Nr. 828/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt:
1. den Gebietsänderungsvertrag zur
Eingliederung der Gemeinde Biendorf in
die Stadt Bernburg (Saale) in der vorlie-
genden Fassung einschließlich der
Ergänzung,
2. den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, die weiteren Schritte zum Abschluss
des Vertrages mit der Gemeinde
Biendorf zu vollziehen und die weiteren
Verfahrensschritte zur Genehmigung
und Bekanntmachung in die Wege zu lei-
ten. Abstimmung:39 Ja-Stimmen

Eingliederung der Gemeinde Poley in
die Stadt Bernburg (Saale), hier:
Gebietsänderungsvertrag,
Beschl.-Nr. 829/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt:
1. den Gebietsänderungsvertrag zur Ein-
gliederung der Gemeinde Poley in die
Stadt Bernburg (Saale) in der vorliegen-
den Fassung einschließlich der Ergän-
zung,
2. den Oberbürgermeister zu beauftra-

gen, die weiteren Schritte zum Abschluss
des Vertrages mit der Gemeinde Poley zu
vollziehen und die weiteren Verfahrens-
schritte zur Genehmigung und Bekannt-
machung in die Wege zu leiten.
Abstimmung:39 Ja-Stimmen

Eingliederung der Gemeinde Wohls-
dorf in die Stadt Bernburg (Saale),
hier: Gebietsänderungsvertrag,
Beschl.-Nr. 833/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt:
1. den Gebietsänderungsvertrag zur
Eingliederung der Gemeinde Wohlsdorf
in die Stadt Bernburg (Saale) in der vor-
liegenden Fassung einschließlich der
Ergänzung,
2. den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, die weiteren Schritte zum Abschluss
des Vertrages mit der Gemeinde Wohls-
dorf zu vollziehen und die weiteren
Verfahrensschritte zur Genehmigung
und Bekanntmachung in die Wege zu lei-
ten. Abstimmung:39 Ja-Stimmen

B.-Plan Nr. 68 mit dem Kennwort:
„Gewerbegebiet südlich derKöthen-
schen Straße und westlich derFuhne
(Bereich ehemaliger Schlachthof)“,
hier: Billigung des Vorentwurfes,
Beschl.-Nr. 832/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt

Bernburg (Saale) billigt den Vorentwurf
des Bebauungsplans Nr. 68 mit dem
Kennwort „Gewerbegebiet südlich der
Köthenschen Straße und westlich der
Fuhne (Bereich ehemaliger Schlacht-
hof)“ und dessen Begründung in der vor-
liegenden Fassung.
Abstimmung:37 Ja-Stimmen,
keine Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen 

Projektdur chführungsvertrag „Cam-
pus Technicus“, hier: Eckpunkte,
Beschl.-Nr. 825/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt den Projekt-
durchführungsvertrag „Campus Techni-
cus“ zwischen dem Salzlandkreis und
der Stadt Bernburg (Saale).
Abstimmung: 38 Ja-Stimmen, 1 Nein-
Stimme

Förderpr ogramm „Aktive Stadt und
Or tsteilzentren“, hier: Abgrenzung
Fördergebiet, Beschl.-Nr. 826/09
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt die Abgren-
zung des Fördergebietes „Fokus Saale“
für das Förderprogramm „Aktive Stadt-
und Ortsteilzentren“ mit einer Größe von
6,4 ha gemäß der in den Anlagen 1 und 2
beigefügten Karten. 
Abstimmung:39 Ja-Stimmen
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt
Flussbereich Merseburg
Willi-Brundert-Straße 14
06132 Halle (Saale)

Dur chführung der Frühjahrsdeichschau 2009

Gemäß Wassergesetz für das Land
Sachsen-Anhalt, § 131 Abs. 6, wird

am 20. April 2009

der Deichabschnitt von Beesenlaub-
lingen bis Grönageschaut.

Die Schaukommission hat gemäß den 
§§ 131 und 132 des Wassergesetzes für
das Land Sachsen-Anhalt das Recht:

- Grundstücke zu betreten, Gewässer zu

befahren und Anlagen zu kontrollieren
- Einsicht in Bestands- und Betriebs-
unterlagen von wasserwirtschaftlichen
Anlagen zu nehmen

- eine Demonstration der Funktions-
fähigkeit von wasserwirtschaftlichen
Anlagen zu veranlassen, soweit dies für
die durchführung der Schau erforderlich
ist.

Eigentümer und Anlieger haben entlang
der Deiche die Wege für die Durch-
führung der Schau freizuhalten und

Vorsorge hinsichtlich des ungeheinder-
ten Betretens des Grundstücks zu
gewährleisten.

Jeder Bürger hat die Möglichkeit, auf
eigene Gefahr und kosten an der Deich-
schau teilzunehmen. Mit Fragen und
Hinweisen zum betreffenden Deich-
abschnitt wenden Sie sich bitte an die
zuständige Verwaltungsgemeinschaft
oder schriftlich an den Landesbetrieb für
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt (Adresse siehe oben).

Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne/Ziethe“
Grönaer Weg 6
06408 Peißen

Einladung Graben und Gewässerschau 2009

Der Unterhaltungsverband (UHV)
„Westliche Fuhne/Ziethe“ hat sein
Verbandsgebiet in sechs Schaubezirke
eingeteilt. Die Abgrenzung ist in der bei-
gefügten Anlage ersichtlich.

Zuzüglich der Schaubeauftragten wer-
den das Amt für Flurneuordnung, die
zuständigen Naturschutz- und unteren
Wasserbehörden der Landkreise und der
Landesbetrieb für Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft eingeladen.

Der Termin für Ihren Schaubezirk (SB 4)
ist am

27.04.2009, 09:00 Uhr, 
Geschäftsstelle (UHV), 

Grönaer Weg 6

und wird gegen 15:00 Uhr beendet sein.

Gröna, 5. März 2009

H e n d r i c h
Geschäftsführer

Anlage

VG Bernburg

Schaubezirk 4, Termin: 27.04.2009

Stadt Bernburg (Saale), OTAderstedt,
Gemeinde Gröna

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Weitere Informationen über öffentliche
Ausschreibungen zu Bauvorhaben 

finden Sie auch:
- Rathaus I, Schlossgartenstraße 16, 

im Schaukasten oderim Flur des Rathauses,
- Rathaus II, Schlossstraße 11, 

im Eingangsbereich und im Flur des Rathauses.
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Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) bietet nachfolgendes Grundstück zum Verkauf an:

Grundstück in Bernburg, Steinstr. 48,
bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus
2-geschossig, voll unterkellert,
nicht ausgebautes Dachgeschoss,
grundlegende Sanierung erforderlich
Baujahr: ca. 1886
Grundstücksgröße: 340 qm
Wohn-/Nutzfläche: 160 qm 

(ohne DG-Ausbau)

Kaufpr eis: 57.900,00 Euro VHB

Der Kaufpreis entspricht dem ermittelten Verkehrswert zum
Stichtag 03.09.2008.
Das Verkehrswertgutachten kann während der Sprechzeiten
im Rathaus II, Zimmer 110 eingesehen werden.
Interessenten wenden sich bitte an die Stadtverwaltung
Bernburg (Saale), Amt 80 - Liegenschaften, 
Schlossgartenstr. 16, 06406 Bernburg (Saale).
Besichtigungstermine können auf Anfrage vereinbart werden.

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659323,
E-Mail: elke.krause.stadt@bernburg.de
Frau Wieczorek, Tel. 03471 659326,
E-Mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Grundstücksangebot derGemeinde Gröna

Die Gemeinde Gröna bietet erschlossene Baugrundstücke zur individuellen Wohnbebauung 
zum Verkauf an:

Lage: Gröna, Saalweg (ehem. Petershof)

Grundstücksgröße, gesamt: ca. 2.000 qm, 
individuell parzellierbar

Kaufpreis: 35,00 Euro/qm, zuzügl. 
Vermessungs- und Hausanschlusskosten

Die Nähe zur Kreisstadt Bernburg und die idyllische Lage am
Ufer der Saale haben Gröna in den letzen Jahren zu einem
beliebten Eigenheimstandort gemacht.

Interessenten wenden sich bitte an die Verwaltungsgemein-
schaft Bernburg, Amt 80 - Liegenschaften,Schlossgartenstr. 16,
06406 Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659323,
E-Mail: elke.krause.stadt@bernburg.de
Frau Wieczorek, Tel. 03471 659326,
E-Mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Gemeinderat der Gemeinde Gröna.

B a r t e l
Bürgermeister
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Pachtangebot derGemeinde Gröna

Die Gemeinde Gröna bietet die Gaststätte „Zum Schlehdorn“ mit zwei Pensionszimmern und das Fahrgastschiff „Havelland“ zum
Betrieb als Schiffsgaststätte im Saisonbetrieb zur gemeinsamen Verpachtung an einen Pächter an.

Miet-/Pachtzinsangebot: 1.000,00 Euro/Monat (Kaltmiete zuzüglich Betriebskosten)

Die Gaststätte „Zum Schlehdorn“ wird im Zuge des Umbaus des Gebäudes Friedensstr. 3 zum Dorfgemeinschaftshaus in diesem
Jahr vollständig umgebaut und modernisiert. Zusätzlich entstehen im 1. OG zwei Pensionszimmer.

Der Umbau ist für den Zeitraum Mai bis
November 2009, die Verpachtung der
Gaststätte und der Pensionszimmer ab 
1. Dezember 2009 geplant.
Nach dem Umbau werden nachfolgende
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen:

Gaststätte im Erdgeschoss:
2 Gasträume: 31,53 qm und 20,43 qm
1 Vereinszimmer: 20,43 qm
1 Lager: 12,55 qm
1 Küche: 17,51 qm
1 Personal WC: 4,51 qm
Gäste-WC zur Mitbenutzung im Flur

Pensionszimmer im 1. OG:
2 Zweibettzimmer mit Dusche/WC
Größe: 26,03 qm und 21,42 qm

Das Fahrgastschiff „Havelland“ wurde durch die Gemeinde im vergangenen Jahr erworben und wird derzeit zur Schiffsgaststätte
umgebaut.

Nach dem Umbau werden auf dem Schiff ca. 60 - 80 Sitzplätze zur Verfügung stehen.
Der Standort direkt am Saale-Radwanderweg, an der Festwiese und unterhalb der Fußgängerbrücke, die die Gemeinde Gröna mit
den auf der gegenüberliegenden Seite der Saale gelegenen Gemeinden Aderstedt und Plötzkau verbindet, ist während der Saison
ein Anziehungspunkt für zahlreiche Gäste und Besucher.
Zusätzlich erhöht werden soll die Attraktivität dieses Standortes nunmehr in diesem Jahr mit dem Anlegen der „Havelland“ und der
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Errichtung von zwei weiteren Schiffsanlegern für Sportboote, womit auch den zahlreichen Wassertouristen die Möglichkeit zum
Anlegen in Gröna gegeben wird.
Die Fertigstellung der Bootsanleger und das Anlegen der „Havelland“ sind zum 01.07.2009geplant.

Bewerbungen sind schriftlich bis zum 30.04.2009 an nachfolgende Adr esse einzureichen:

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Amt 80 - Sachgebiet Liegenschaften, 
Schlossgartenstr. 16,
06406 Bernburg (Saale).

Die Bewerbung sollte folgende Mindestangaben enthalten:
• Name des Antragstellers/ Firma
• Aussage zum angebotenen Pachtzins
• Referenzen
• Vorlage eines gastronomischen Nutzungskonzeptes zurBewirtschaftung beiderObjekte

Für Rückfragen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung:
Frau Krause, Tel. 03471 659323

E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de
Frau Wieczorek, Tel. 03471 659326

E-Mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über die Verpachtung trifft der Gemeinderat der Gemeinde Gröna.

B a r t e l
Bürgermeister

Grundstücksangebot  derStadt  Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) bietet  nachfolgendes Grundstück zum Verkauf an:

Lage: Bernburg, An der Überfahrt 2

Grundstücksgröße: 796 qm

Kaufpreis: 40.000,00 Euro

Das Grundstück ist in besonders idyllischer Lage
direkt am südlichen Ufer der Saale, unterhalb des
Bernburger Schlosses und direkt an der
Fähranlegestelle gelegen. 
Auf dem Grundstück befand sich bis zum Brand im
November 2008 das ehem. Gaststättenobjekt
„Klubhaus der Bauschaffenden“. Das Gebäude
musste nach dem Brand vollständig abgerissen wer-
den. Aufgrund seiner exponierten Lage hat die Stadt
Bernburg (Saale) das Eigentum an dem unbebauten
Grundstück erworben, um es für eine dem Standort
angemessene Bebauung zu verkaufen.
Aufgrund seiner Lage ist das Grundstück sowohl
ein geeigneter Standort für den Betrieb eines
Gaststättenobjekt, als auch ein exponierter
Wohnbaustandort. Interessenten werden gebeten,
ein geeignetes Bebauungskonzept vorzulegen.

Das Grundstück befindet sich im Gebiet der
Erhaltungssatzung und im Denkmalbereich.
Interessenten wenden sich bitte an die
Stadtverwaltung Bernburg (Saale), Amt 80 -
Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16, 06406
Bernburg (Saale).

Ansprechpartner: Frau Krause, Tel. 03471 659323,
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de
Frau Wieczorek, Tel. 03471 659326,
E-Mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale).

S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) bietet aus ihrem Sanierungsvermögen nachfolgendes Grundstück zum Verkauf an:

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Lage: Bernburg, Schlossstr. 18

Grundstücksgröße: 577 qm

Kaufpreis: 50.000,00 Euro

Das Grundstück wurde im Rahmen der
Sanierung des denkmalgeschützten baro-
cken Gebäudes in der Theaterstr. 13 von
der Stadt erworben, um eine Durch-
fahrtsmöglichkeit zum Hof dieses Grund-
stücks zu schaffen. Die Durchfahrt ist seit
31.12.2008 fertig. Im Rahmen dieser
Baumaßnahme wurden auch zahlreiche
Nebengebäude auf dem Grundstück
Schlossstr. 18 entfernt, womit gleichzeitig
die Voraussetzungen für die Errichtung
von Stellplätzen auf dem Hof des
Grundstücks Schlossstr. 18 geschaffen
wurden.
Die Nutzung des ehem. Wohnhauses erfor-
dert eine umfassende Sanierung.
Mögliche Nutzung: Wohnen, Büro,
Arztpraxen, evtl. kleines Ladenlokal im
Erdgeschoss, soziale und kulturelle
Einrichtungen etc.
Die jährliche Aufwandsentschädigung für
das Durchfahrtsrecht beträgt 500,00 Euro.
Das Grundstück befindet sich im förmlich
festgesetzten Sanierungsgebiet
Bernburg/Bergstadt, im Gebiet der Erhal-
tungssatzung sowie im Denkmalbereich.
Interessenten wenden sich bitte an die
Stadtverwaltung Bernburg, Amt 80 -

Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16, 06406 Bernburg (Saale).

Ansprechpartner: Frau Krause, Tel. 03471 659323,
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de
Frau Wieczorek, Tel. 03471 659326,
E-Mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale).

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Seit dem 01.03.2009 ist in Sachsen-
Anhalt das Gesetz zur Vorsorge gegen
die von Hunden ausgehenden Gefahren
in Kraft.
Da dieses Gesetz teilweise weitreichen-
de Folgen für alle Hundehalter, insbe-
sondere für die Halter der Rassen
Pitbull-Terrier, American-Staffordshire-
Terrier, Staffordshire-Bullterrier und
Bullterrier sowie deren Kreuzungen hat, 
ist es nachfolgend im vollen Wortlaut
veröffentlicht.
Weitere Informationen erhalten Sie auf
den Internetseiten des Innenmini-
steriums unter 
www.mi.sachsen-anhalt.de 
und beim Ordnungsamt der Stadtver-
waltung Bernburg (Saale).

Information des Ordnungsamtes Gesetz zurVorsorge gegen die 
von Hunden ausgehenden Gefahren
vom 23.Januar 2009
(GVBl.LSA Nr. 1/2009)

§ 1 Zweck des Gesetzes
Zweck des Gesetzes ist es, Gefahren für
die öffentliche Sicherheit vorzubeugen
und abzuwehren, die mit dem Halten und
Führen von Hunden verbunden sind.

§ 2 Allgemeine Pflichten
(1) Hunde sind so zu halten und zu füh-
ren, dass von ihnen keine Gefahren für
die öffentliche Sicherheit ausgehen.
(2) Jede Person oder Stelle, die einen
Hund hält, ist verpflichtet, den Hund
spätestens sechs Monate nach der Geburt

durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt
mit einem Transponder (elektronisch les-
barer Mikrochip) kennzeichnen zu las-
sen, der eine einmalig vergebene, unver-
änderliche Kennnummer enthält. Der
zuständigen Behörde ist auf deren
Verlangen der Hund zum Auslesen des
Transponders vorzuführen. Dabei ist die
Person, die den Hund führt, verpflichtet,
bei der Überprüfung der Kennzeichnung,
insbesondere beim Auslesen des
Transponders, mitzuwirken.
(3) Die Halterin oder der Halter eines
Hundes ist verpflichtet, spätestens drei
Monate nach der Geburt des Hundes eine
Haftpflichtversicherung über mindestens
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eine Million Euro für Personen- und
Sachschäden sowie 50.000 Euro für son-
stige Vermögensschäden abzuschließen
und aufrechtzuerhalten. Zuständige
Stelle nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des
Versicherungsvertragsgesetzes vom 23.
November 2007 (BGBl. I S. 2631),
zuletzt geändert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S.
874, 901), in der jeweils geltenden
Fassung ist die nach § 17 Abs. 1 Satz 1
zuständige Behörde. Satz 1 gilt nicht für
Körperschaften des öffentlichen Rechts.

§ 3 Gefährliche Hunde
(1) Gefährliche Hunde im Sinne dieses
Gesetzes sind Hunde, deren Gefähr-
lichkeit vermutet oder im Einzelfall fest-
gestellt wird.
(2) Für Hunde, die gemäß § 2 Abs. 1 Satz
1 des Hundeverbringungs- und -einfuhr-
beschränkungsgesetzes vom 12. April
2001 (BGBl. I S. 530), geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April
2001 (BGBl. I S. 530, 532), nicht in die
Bundesrepublik Deutschland eingeführt
oder verbracht werden dürfen, wird die
Gefährlichkeit vermutet. § 2 gilt entspre-
chend. Absatz 3 bleibt unberührt.
(3) Im Einzelfall gefährliche Hunde sind
insbesondere: Hunde, die auf Angriffs-
lust oder über das natürliche Maß hin-
ausgehende Kampfbereitschaft oder
Schärfe oder auf andere in der Wirkung
gleichstehende Merkmale gezüchtet,
ausgebildet oder abgerichtet sind,
Hunde, die sich als bissig erwiesen
haben, Hunde, die wiederholt in gefahr-
drohender Weise Menschen angesprun-
gen haben, oder Hunde, die durch ihr
Verhalten gezeigt haben, dass sie unkon-
trolliert andere Tiere hetzen oder reißen.

§ 4 Haltung gefährlicherHunde
(1) Ein Hund nach § 3 Abs. 2 darf gehal-
ten werden, wenn die Hundehalterin
oder der Hundehalter durch einen
Wesenstest gemäß § 10 gegenüber der
zuständigen Behörde nachgewiesen hat,
dass der Hund zu sozialverträglichem
Verhalten in der Lage ist, so dass von
dem Hund keine Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit ausgehen. Der Nachweis
über den Wesenstest ist der zuständigen
Behörde unbeschadet des § 10 Abs. 2
innerhalb von sechs Monaten ab Beginn
der Haltung des Hundes vorzulegen.
Über die Vorlage des Nachweises über
den Wesenstest erteilt die zuständige
Behörde eine Bescheinigung.
(2) Ein gefährlicher Hund nach § 3 Abs.
3 darf nur mit einer Erlaubnis gehalten
werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für
Personen, die mit einer nach § 11 des
Tierschutzgesetzes erteilten Erlaubnis
ein Tierheim oder eine ähnliche
Einrichtung betreiben, Körperschaften
des öffentlichen Rechts und Halter von
Blindenbegleit- und Behindertenbegleit-
hunden, Personen, die in Sachsen-Anhalt
keine Hauptwohnung im Sinne des § 8
Abs. 1 des Meldegesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt haben und sich mit
ihrem Hund nicht länger als zwei
Monate ununterbrochen in Sachsen-
Anhalt aufhalten.
(4) Erhält die zuständige Behörde einen
Hinweis darauf, dass ein Hund eine
gesteigerte Aggressivität aufweist, insbe-
sondere Menschen oder Tiere gebissen
oder sonst eine über das natürliche Maß
hinausgehende Kampfbereitschaft,
Angriffslust oder Aggressivität gezeigt
hat, so hat sie den Hinweis von Amts
wegen zu prüfen. Ergibt die Prüfung
Tatsachen, die den Verdacht rechtferti-
gen, dass von dem Hund eine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit ausgeht, so
stellt die Behörde fest, dass der Hund
gefährlich ist. Widerspruch und Klage
gegen diese Feststellung haben keine
aufschiebende Wirkung.

§ 5 Beantragung derErlaubnis
(1) Die Erlaubnis zur Haltung eines
gefährlichen Hundes nach § 3 Abs. 3 ist
bei der zuständigen Behörde nach § 17
Abs. 1 Satz 1 schriftlich zu beantragen.
Die für die Prüfung der Erlaubnis-
voraussetzungen erforderlichen Unter-
lagen hat die Hundehalterin oder der
Hundehalter beizubringen. Die Behörde
hat der Halterin oder dem Halter des
Hundes eine Bescheinigung über die
Antragstellung auszustellen.
(2) Das Halten eines gefährlichen
Hundes nach § 3 Abs. 3 gilt bis zur
Entscheidung über den Antrag durch die
zuständige Behörde als erlaubt. Der
Hund darf außerhalb ausbruchsicherer
Grundstücke nur von der Hundehalterin
oder dem Hundehalter geführt werden;
der Hund ist an der Leine zu führen und
hat einen Maulkorb zu tragen. Die
Halterin oder der Halter des Hundes hat
beim Ausführen des Hundes ein gültiges
Personaldokument und die von der
Behörde ausgestellte Bescheinigung
über die Antragstellung mitzuführen und
der Behörde auf Verlangen zur Prüfung
auszuhändigen.
(3) Die Hundehalterin oder der
Hundehalter hat der Behörde innerhalb
von drei Monaten nach Feststellung der
Gefährlichkeit des Hundes die

Unterlagen vorzulegen, die erforderlich
sind, um das Vorliegen der Erlaubnis-
voraussetzungen zu prüfen. Die Frist
kann auf Antrag angemessen verlängert
werden. Nach Ablauf der Frist ist die
Erlaubnis zu versagen.

§ 6 Voraussetzungen und Inhalt 
der Erlaubnis
(1) Die Erlaubnis ist nur zu erteilen,
wenn die Hundehalterin oder der
Hundehalter das 18. Lebensjahr vollen-
det hat und die zum Halten des gefähr-
lichen Hundes erforderliche Zuver-
lässigkeit (§ 7), persönliche Eignung (§
8) und Sachkunde (§ 9) nachweist, die
Hundehalterin oder der Hundehalter
durch einen Wesenstest gemäß § 10
nachweist, dass der Hund keine gestei-
gerte Aggressivität oder Gefährlichkeit
gegenüber Menschen oder Tieren auf-
weist (Fähigkeit des Hundes zu sozial-
verträglichem Verhalten), der Hund
unveränderlich so gekennzeichnet ist,
dass seine Identifizierung gewährleistet
ist, und der Abschluss einer Haftpflicht-
versicherung (§ 2 Abs. 3) nachgewiesen
ist.
(2) Ist die Hundehalterin oder der
Hundehalter eine juristische Person, so
sind die Anforderungen des Absatzes 1
Nr. 1 durch die für die Betreuung des
Hundes verantwortliche Person zu erfül-
len.
(3) Die Erlaubnis kann befristet und
unter Vorbehalt des Widerrufs erteilt
sowie mit Bedingungen und Auflagen
verbunden werden. Auflagen können
auch nachträglich aufgenommen, geän-
dert oder ergänzt werden.
(4) Widerspruch und Klage gegen die
Versagung der Erlaubnis haben keine
aufschiebende Wirkung.

§ 7 Zuverlässigkeit
Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt
nicht, wer wegen
a) vorsätzlichen Angriffs auf das Leben
oder die Gesundheit, Vergewaltigung,
Zuhälterei, Menschenhandels, Land- und
Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen
die Staatsgewalt, einer gemeingefähr-
lichen Straftat, einer Straftat gegen das
Eigentum, das Vermögen oder wegen
vorsätzlichen oder fahrlässigen
Vollrausches,
b) einer Straftat nach dem
Tierschutzgesetz, dem Waffengesetz,
dem Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen, dem Sprengstoffgesetz,
dem Bundesjagdgesetz oder dem
Betäubungsmittelgesetz oder
c) einer anderen, vorsätzlich begangenen
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Straftat zu einer Geldstrafe von mehr als
50 Tagessätzen oder zu einer Freiheits-
strafe oder Jugendstrafe rechtskräftig
verurteilt worden ist, wenn seit dem
Eintritt der Rechtskraft der letzten
Verurteilung fünf Jahre noch nicht ver-
strichen sind, oder
2. wiederholt oder gröblich gegen
Vorschriften dieses Gesetzes verstoßen
hat.
Zur Prüfung der Zuverlässigkeit hat die
Hundehalterin oder der Hundehalter ein
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer
Behörde nach § 30 Abs. 5 des
Bundeszentralregistergesetzes zu bean-
tragen.

§ 8 Persönliche Eignung
(1) Die erforderliche persönliche
Eignung besitzt nicht, wer
geschäftsunfähig ist, aufgrund einer psy-
chischen Krankheit oder einer geistigen
oder seelischen Behinderung nach §
1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
betreut wird, von Alkohol oder
Betäubungsmitteln abhängig ist oder
nicht in der Lage ist, den Hund sicher an
der Leine zu halten oder zu führen.
(2) Werden Tatsachen bekannt, die
Bedenken gegen die persönliche
Eignung begründen, so kann die
Behörde die Beibringung eines fachärzt-
lichen oder fachpsychologischen
Gutachtens anordnen.

§ 9 Sachkunde
(1) Die erforderliche Sachkunde besitzt,
wer über die erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten verfügt, einen gefähr-
lichen Hund nach § 3 Abs. 3 so zu halten
und zu führen, dass von diesem keine
Gefahr für Leben oder Gesundheit von
Menschen oder Tieren ausgeht. Der
Nachweis der erforderlichen Sachkunde
erfolgt durch das Bestehen einer theore-
tischen und praktischen Prüfung. Das für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung
zuständige Ministerium regelt abwei-
chend von § 17 Abs. 1 Satz 1 die
Zuständigkeit für die Abnahme der
Sachkundeprüfung durch Rechtsver-
ordnung.
(2) Die Sachkundeprüfung erstreckt sich
insbesondere auf den Nachweis der für
die gefahrlose Haltung von Hunden
erforderlichen Kenntnisse über das
Sozialverhalten und die rassespezifi-
schen Eigenschaften von Hunden, auf
Fragen der Haltung, Ernährung und
Pflege von Hunden, das Erkennen und
Beurteilen von Gefahrensituationen mit
Hunden, der Erziehung und Ausbildung
von Hunden und der Rechtsvorschriften

im Umgang mit Hunden. Die nähere
Ausgestaltung der Sachkundeprüfung
regelt das für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung zuständige Ministerium
durch Rechtsverordnung.

§ 10 Wesenstest
(1) Die Fähigkeit des Hundes zu sozial-
verträglichem Verhalten gemäß § 6 Abs.
1 Nr. 2 kann nur durch einen Wesenstest
nachgewiesen werden, der von einer
anerkannt sachverständigen Person oder
Einrichtung durchgeführt wird. Der
Nachweis der Fähigkeit des Hundes zu
sozialverträglichem Verhalten kann auch
durch einen in einem anderen
Bundesland oder Staat durchgeführten
Test erbracht werden, wenn das für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung
zuständige Ministerium den Test dieses
Bundeslandes oder Staates als dem
Wesenstest nach Satz 1 gleichwertig
anerkannt hat.
(2) Stellt die den Wesenstest durchfüh-
rende sachverständige Person oder
Einrichtung fest, dass die Fähigkeit des
Hundes zu sozialverträglichem Verhalten
noch nicht abschließend beurteilt werden
kann, hat die zuständige Behörde der
Halterin oder dem Halter des Hundes
eine angemessene Frist zur Vorlage des
Wesenstests zu setzen. Bis zum Ablauf
der Frist gilt § 11 für das Führen eines
gefährlichen Hundes nach § 3 Abs. 2 ent-
sprechend. Ein gefährlicher Hund nach §
3 Abs. 3 darf bis zum Ablauf der Frist
nach Maßgabe von § 5 Abs. 2 Satz 2 und
3 geführt werden. Wird nach Ablauf der
Frist keine Bescheinigung über die
Fähigkeit des Hundes zu sozialverträgli-
chem Verhalten vorgelegt, darf der
gefährliche Hund nicht mehr gehalten
werden.
(3) Erfolgt ein Wechsel der Halterin oder
des Halters des Hundes, muss innerhalb
von sechs Monaten die Fähigkeit des
Hundes zu sozialverträglichem Verhalten
erneut durch einen Wesenstest nachge-
wiesen werden.
(4) Das für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung zuständige Ministerium
bestimmt durch Rechtsverordnung den
Inhalt und die Durchführung des
Wesenstests, das Verfahren und die
Voraussetzungen für die Anerkennung
der sachverständigen Personen oder
Einrichtungen, den Inhalt und die Form
der Bescheinigung über den durchge-
führten Wesenstest sowie die
Voraussetzungen der Anerkennung der in
einem anderen Bundesland oder Staat
durchgeführten Tests.

§ 11 Führen eines 
gefährlichen Hundes
(1) Die Hundehalterin oder der
Hundehalter darf einen gefährlichen
Hund nach § 3 Abs. 3 außerhalb aus-
bruchsicherer Grundstücke nur persön-
lich führen oder eine Person damit
beauftragen, die eine Bescheinigung
nach Absatz 4 Satz 1 besitzt.
(2) Gefährliche Hunde nach § 3 Abs. 3
sind außerhalb ausbruchsicherer
Grundstücke an der Leine zu führen und
haben einen Maulkorb zu tragen. Auf
Antrag kann die zuständige Behörde eine
Genehmigung zur Entbindung von der
Leinen- und Maulkorbpflicht erteilen,
wenn eine Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit ausgeschlossen erscheint.
(3) Die Hundehalterin oder der
Hundehalter hat beim Führen eines
gefährlichen Hundes nach § 3 Abs. 3 ein
gültiges Personaldokument und die
Erlaubnis mitzuführen und der Behörde
auf Verlangen zur Prüfung auszuhändi-
gen.
(4) Die Behörde hat einer anderen
Person als der Hundehalterin oder dem
Hundehalter auf Antrag eine
Bescheinigung auszustellen, dass sie
einen gefährlichen Hund nach § 3 Abs. 3
außerhalb ausbruchsicherer Grundstücke
führen darf, wenn die Person die
Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1
erfüllt. Sie hat ein gültiges Personal-
dokument, diese Bescheinigung und die
Erlaubnis beim Führen des Hundes mit-
zuführen und der Behörde auf Verlangen
zur Prüfung auszuhändigen.

§ 12 Mitwirkungspflichten
(1) Die Halterin oder der Halter eines
gefährlichen Hundes nach § 3 Abs. 3 hat
der Behörde die Aufgabe des Haltens des
Hundes einschließlich des Namens und
der Anschrift der neuen Hundehalterin
oder des neuen Hundehalters, das
Abhandenkommen oder den Tod des
Hundes und An- und Abmeldungen nach
§ 9 Abs. 1 und 2 des Meldegesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt sowie Anzeigen
nach § 13 Abs. 2 des Meldegesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt unverzüglich
schriftlich mitzuteilen. Über die
Mitteilung erteilt die zuständige Behörde
eine Bescheinigung.
(2) Soweit dies zur Durchführung dieses
Gesetzes erforderlich ist, hat die
Hundehalterin oder der Hundehalter den
Bediensteten der zuständigen Behörde
oder der amtlichen Tierärztin oder dem
amtlichen Tierarzt Zutritt zu dem
Grundstück zu gewähren, auf dem der
gefährliche Hund gehalten wird, die den
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Hund betreffenden Feststellungen zu
ermöglichen, Auskünfte zu erteilen oder
Unterlagen vorzulegen.

§ 13 Meldebefugnis, Meldepflicht
(1) Ärztinnen und Ärzte sind zur
Meldung bei der zuständigen Behörde
berechtigt, wenn sie in Ausübung ihres
Berufes Kenntnis von Bissvorfällen und
Verletzungen, die auf Angriffen durch
Hunde basieren, erlangen.
(2) Tierärztinnen und Tierärzte sind zur
Meldung bei der zuständigen Behörde
verpflichtet, wenn sie in Ausübung ihres
Berufes Kenntnis von Bissvorfällen und
Verletzungen, die auf Angriffen durch
Hunde basieren, erlangen. Die
Meldepflicht besteht nicht, wenn der
Tierärztin oder dem Tierarzt der
Nachweis vorliegt, dass eine Meldung
bereits erfolgt ist.

§ 14 Sonstige Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr
(1) Die Behörde kann unbeschadet der
Vorschriften dieses Gesetzes nach
Maßgabe des Gesetzes über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung des Landes
Sachsen-Anhalt die erforderlichen
Maßnahmen treffen, um eine von einem
Hund oder der Haltung und Führung
eines Hundes ausgehende Gefahr für die
öffentliche Sicherheit abzuwehren.
(2) Die Befugnis der nach § 94 des
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt zuständigen Behörden, Verord-
nungen zur Abwehr abstrakter, von
Hunden ausgehender Gefahren zu erlas-
sen, bleibt unberührt.

§ 15 Zentrales Register
(1) Zur Erfassung aller in Sachsen-
Anhalt gehaltenen Hunde wird ein zen-
trales Register geführt. Zu diesem
Zweck erheben die für die Wahrneh-
mung der Aufgaben nach diesem Gesetz
zuständigen Behörden die folgenden
Angaben: das Geschlecht und das
Geburtsdatum des Hundes, die Kenn-
nummer des Transponders des Hundes,
die Rassezugehörigkeit des Hundes oder,
soweit feststellbar, die Angabe der
Kreuzung einschließlich diesbezüglicher
behördlicher Feststellungen, der Name
und die Anschrift der Hundehalterin oder
des Hundehalters, die Angaben über das
Bestehen der nach § 2 Abs. 3 abzuschlie-
ßenden Haftpflichtversicherung, die
Bezeichnung der Behörde, bei der der
Hund geführt wird, nach diesem Gesetz
erteilte Erlaubnisse und bestandskräftig
abgelehnte Anträge auf Erteilung einer

Erlaubnis, bestandskräftige Beschrän-
kungen der Befugnis zum Halten und
Führen eines Hundes (insbesondere
Haltungsverbote und -beschränkungen,
Maulkorb- und Anleinzwang auch nach
Maßgabe des Gesetzes über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung des Landes
Sachsen-Anhalt), Bissvorfälle ein-
schließlich der Angaben zu entstandenen
Sach- und Personenschäden, sonstige
Vorfälle, durch die Menschen von dem
Hund nicht unerheblich belästigt wurden
oder andere Tiere gehetzt wurden.
(2) Das zentrale Register dient der
Durchführung dieses Gesetzes ein-
schließlich der Erstellung der für die
Überprüfung der Auswirkungen dieses
Gesetzes nach § 17 Abs. 4 und § 18
erforderlichen Statistiken. Darüber hin-
aus dient es der Ermittlung der letzten
Halterin oder des letzten Halters eines
Fundhundes oder eines herrenlosen
Hundes und der Durchführung der nach
Maßgabe des Gesetzes über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung des Landes
Sachsen-Anhalt erforderlichen Maßnah-
men, um eine von einem Hund oder der
Haltung und Führung eines Hundes aus-
gehende Gefahr für die öffentliche
Sicherheit abzuwehren. Bei der Erhe-
bung der Hundesteuer darf Auskunft
über Namen und Anschrift der
Hundehalterin oder des Hundehalters an
Behörden gegeben werden, soweit dies
zur Durchführung dieses Gesetzes, des
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt oder des Tierschutzgesetzes
erforderlich ist. Dies gilt auch, wenn die
Datenübermittlung der Feststellung der
Halterin oder des Halters eines
Fundhundes oder eines herrenlosen
Hundes dient.
(3) Die Halterin oder der Halter ist ver-
pflichtet, der nach diesem Gesetz zustän-
digen Behörde unverzüglich nach
Aufnahme der Hundehaltung folgende
Angaben und Unterlagen zu übermitteln:
Geschlecht und Geburtsdatum des
Hundes, die Kennnummer des
Transponders (§ 2 Abs. 2),
Rassezugehörigkeit des Hundes oder
Angabe der Kreuzung des Hundes,
Name und Anschrift der Halterin oder
des Halters, Bescheinigung des
Versicherers über das Bestehen einer
Haftpflichtversicherung (§ 2 Abs. 3)
nach § 113 Abs. 2 des Versicherungs-
vertragsgesetzes.
Diese Anmeldung beinhaltet die
Anmeldung zur Hundesteuer. Über die
Anmeldung erteilt die zuständige
Behörde eine Bescheinigung.

(4) Des Weiteren ist die nach diesem
Gesetz zuständige Behörde über den Tod
oder die Abgabe des Hundes unter
Angabe des Todes- oder Abgabetages,
über eine Änderung der Anschrift der
Halterin oder des Halters sowie über
einen Wechsel des Haftpflichtver-
sicherers zu unterrichten. Über Ände-
rungsmitteilungen erteilt die zuständige
Behörde eine Bescheinigung.
(5) Die nach Absatz 1 erhobenen
Angaben sind von der nach diesem
Gesetz zuständigen Behörde gemäß den
Regelungen der Rechtsverordnung nach
Absatz 6 der für das zentrale Register
zuständigen Behörde zu übermitteln.
(6) Das für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung zuständige Ministerium wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
für die Errichtung und den Betrieb des
zentralen Registers erforderlichen ergän-
zenden Bestimmungen und die für das
zentrale Register zuständige Behörde zu
bestimmen. Die Rechtsverordnung ent-
hält dabei insbesondere die technischen
Standards, denen der Transponder nach §
2 Abs. 2 entsprechen muss, Vorschriften
über die Löschung und Sperrung von
Eintragungen, den automatisierten Abruf
durch die nach diesem Gesetz zuständige
Behörde und die Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten aus dem
Register. 

§ 16 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen § 2
Abs. 2 Satz 1 seinen Hund nicht mit
einem Transponder kennzeichnen lässt,
entgegen § 2 Abs. 2 Satz 2 der zuständi-
gen Behörde den Hund nicht zum
Auslesen des Transponders vorführt, ent-
gegen § 2 Abs. 2 Satz 3 bei der Überprü-
fung der Kennzeichnung nicht mitwirkt,
entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 keine
Haftpflichtversicherung für seinen Hund
abschließt oder aufrechterhält, entgegen
§ 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2
Satz 1 einen gefährlichen Hund nach § 3
Abs. 2 Satz 1 ohne Nachweis eines
Wesenstests hält, entgegen § 4 Abs. 2
einen gefährlichen Hund nach § 3 Abs. 3
ohne Erlaubnis hält, entgegen § 5 Abs. 2
Satz 2 Halbsatz 1 einen gefährlichen
Hund nach § 3 Abs. 3 durch eine andere
Person führen lässt, entgegen § 5 Abs. 2
Satz 2 Halbsatz 2 einen gefährlichen
Hund nach § 3 Abs. 3 nicht angeleint
oder ohne Maulkorb führt, entgegen § 5
Abs. 2 Satz 3 ein gültiges Personal-
dokument oder die Bescheinigung über
die Antragstellung nicht mitführt oder
aushändigt, gegen eine Bedingung oder



Bernburg (Saale) Amtsblatt 04 / 09- 12 -

Auflage nach § 6 Abs. 3 verstößt, entge-
gen § 11 Abs. 1 einen gefährlichen Hund
nach § 3 Abs. 3 durch eine Person führen
lässt, die keine Bescheinigung nach § 11
Abs. 4 Satz 1 besitzt, entgegen § 11 Abs.
2 Satz 1 einen gefährlichen Hund nach 
§ 3 Abs. 3 nicht angeleint oder ohne
Maulkorb führt, entgegen § 11 Abs. 3 ein
gültiges Personaldokument oder die
Erlaubnis nicht mitführt oder aushändigt,
entgegen § 11 Abs. 4 Satz 2 ein gültiges
Personaldokument oder die Beschei-
nigung oder die Erlaubnis nicht mitführt
oder aushändigt, entgegen § 12 Abs. 1
eine Mitteilungspflicht nicht erfüllt, ent-
gegen § 12 Abs. 2 den Bediensteten der
zuständigen Behörde oder der amtlichen
Tierärztin oder dem amtlichen Tierarzt
keinen Zutritt zu dem Grundstück
gewährt, auf dem der gefährliche Hund
gehalten wird, entgegen § 12 Abs. 2 die
den gefährlichen Hund betreffenden
Feststellungen nicht ermöglicht, Aus-
künfte nicht erteilt oder Unterlagen nicht
vorlegt, entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1
einer Meldepflicht nicht nachkommt,
entgegen § 15 Abs. 3 oder 4 einer
Meldepflicht nicht nachkommt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro
geahndet werden.

§ 17 Zuständigkeit, 
Deckung derKosten 
(1) Die Aufgaben nach diesem Gesetz
werden von den Einheitsgemeinden,
Verwaltungsgemeinschaften oder Ver-
bandsgemeinden im übertragenen
Wirkungskreis (zuständigen Behörden)
wahrgenommen. Fachaufsichtsbehörden
sind das Landesverwaltungsamt und das
für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung zuständige Ministerium.
(2) Die sich mit der Aufgaben-
übertragung durch dieses Gesetz erge-
benden Mehrkosten der Kommunen für
erforderliche Investitionen werden durch
Zahlung eines einmaligen Pauschal-

betrages in Höhe von 75.000 Euro abge-
golten. Der auf die einzelne Kommune
entfallende Pauschalbetrag wird nach
dem Verhältnis der Anzahl der in dem
Gebiet der Kommune am 31. Dezember
2008 für die Erhebung der Hundesteuer
registrierten Hunde an der Gesamtzahl
der im Land registrierten Hunde
ermittelt. Die Zahlung erfolgt zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes.
(3) Die laufenden Mehrkosten werden
durch die Zahlung eines jährlichen
Pauschalbetrages abgegolten. Im Jahr
des Inkrafttretens des Gesetzes beträgt
der Pauschalbetrag 25000 Euro, in den
folgenden Jahren 100000 Euro. Der auf
die einzelne Kommune entfallende
Pauschalbetrag wird im Jahr des
Inkrafttretens des Gesetzes nach dem
Verhältnis der Anzahl der in dem Gebiet
der Kommune am 31. Dezember 2008
für die Erhebung der Hundesteuer regis-
trierten Hunde an der Gesamtzahl der im
Land registrierten Hunde ermittelt, im
Übrigen nach dem Verhältnis der Anzahl
der in dem Gebiet der Kommune am 31.
Dezember des Vorjahres des für die
Zahlung maßgebenden Jahres im
Register nach § 15 geführten Hunde an
der Gesamtzahl der im Land registrierten
Hunde. Die Zahlungen erfolgen jeweils
zum 30. Juni, erstmals zum 30. Juni
2009.
(4) Die einmaligen und laufenden
Mehrkosten werden mit der Überprü-
fung der Auswirkungen dieses Gesetzes
nach § 18 überprüft. Sofern im Rahmen
der Überprüfung höhere oder niedrigere
Mehrkosten ermittelt werden, werden
diese spätestens ein Jahr nach der im 
§ 18 vorgesehenen Unterrichtung ausge-
glichen.

§ 18 Überprüfung 
der Auswirkungen des Gesetzes
Die Auswirkungen dieses Gesetzes wer-
den nach einem Erfahrungszeitraum von

vier Jahren durch die Landesregierung
unter Mitwirkung der kommunalen
Spitzenverbände und weiterer Sachver-
ständiger überprüft. Über das Ergebnis
wird im Ausschuss für Inneres des
Landtages zeitnah unterrichtet.

§ 19 Einschränkung 
von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden das
Grundrecht auf Schutz personenbezoge-
ner Daten (Artikel 2 Abs. 1 in
Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des
Grundgesetzes, Artikel 6 Abs. 1 Satz 1
der Verfassung des Landes Sachsen-
Anhalt) und das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 17
Abs. 1 der Verfassung des Landes
Sachsen-Anhalt) eingeschränkt.

§ 20 Übergangsvorschriften
§ 2 Abs. 2 und 3 und § 15 Abs. 3 und 4
finden nur auf Hunde Anwendung, die 
§ 3 unterfallen oder die nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes geboren
wurden.

§ 21 Folgeänderung
Änderungsanweisungen zur Allgemei-
nen Gebührenordnung des Landes
Sachsen-Anhalt vom 30. August 2004
(GVBl. LSA S. 554), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 15. Oktober
2008 (GVBl. LSAS. 357).

§ 22 Inkrafttr eten
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des
Satzes 2 am 1. März 2009 in Kraft. § 9
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2, § 10
Abs. 4 und § 15 Abs. 6 treten am Tag
nach der Verkündung in Kraft.

Magdeburg, 23. Januar 2009

Das Amt für Landwir tschaft, Flurneuordnung  und Forsten Anhalt informier t:

Das Landesverwaltungsamt hat mit
Beschluss vom 29.09.2006 die Unter-
nehmensflurbereinigung Ortsumgehung
Bernburg, B 6 n 
(Verf.-Nr.: 611-17BB2046) angeordnet.

Durch den Bau der Ortsumgehung
Bernburg, B 6 n werden im Flurbe-
reinigungsgebiet ländliche Grundstücke
in großem Umfang in Anspruch genom-
men. Darüber hinaus werden durch das

Vorhaben Durchschneidungen wirt-
schaftlich zusammenhängender Flächen
eintreten, wobei unwirtschaftliche
Grundstücksformen und -größen entste-
hen. Des weiteren wird das vorhandene
Wege- und Gewässernetz in Mitlei-
denschaft gezogen. Derartige für die
allge-meine Landeskultur entstehende
Nachteile können nur durch eine
Neueinteilung der Grundstücke vermie-
den werden. 

Das Flurbereinigungsgebiet wurde so
begrenzt, dass der Zweck der Flurberei-
nigung möglichst vollkommen erreicht
wird (§ 7 FlurbG).

Die angeordnete Flurbereinigung dient
dazu, den durch den planfestgestellten
Neubau der B 6 n eintretenden Land-
verlust auf einen größeren Kreis von
Eigentümern zu verteilen. Desweiteren
sollen gravierende Nachteile, die durch
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den Bau der Bundesstraße für die
Landeskultur entstehen würden, vermie-
den werden.

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Anhalt als Flurbe-
reinigungsbehörde ordnet die Erwei-
terung des Verfahrensgebietes auf Grund
eines Antrages des Unternehmensträgers
(UT) an.

Um den entstehenden Landverlust und
die allgemeinen Nachteile für die
Landeskultur umfassend und nachhaltig
zu beheben, ist die Erweiterung durch
die Hinzuziehung von Flurstücken
zweckmäßig, um insgesamt die Ziele des
§ 87 FlurbG im gesamten Verfahrens-
gebiet zu erreichen.

Vor der Erweiterung des Verfahrens-
gebietes sind die voraussichtlich betei-
ligten Grundstückseigentümer über die
geplante Änderung des Flurbereini-
gungsverfahren aufzuklären. Diese
Aufklärung erfolgt auf Grund der Größe
des geplanten Verfahrens und seiner
Spezifik in Form dieser Veröffent-
lichung. 

Die Eigentümer der neu zum Verfahren
hinzugezogenen Flurstücke werden
Mitglieder der „Teilnehmergemeinschaft
(TG) der Flurbereinigung Ortsumgehung
Bernburg“, als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts vertreten durch den
Vorstand der Teilnehmergemeinschaft.

Das  weitere Verfahren wird folgender-
maßen ablaufen:
1. Nach dem Flurbereinigungs-
gesetz hat jeder Teilnehmer Anspruch
auf Abfindung in Land von gleichem
Wert. Um die Wertgleichheit der
Landabfindung zu gewährleisten, führt
die Flurbereinigungsbehörde unter
Mitwirkung des Vorstandes der Teilneh-
mergemeinschaft das Wertermittlungs-
verfahren durch. Hierbei werden die
Ergebnisse der Bodenschätzung nach
dem Gesetz über die Schätzung des
Kulturbodens - auch Reichsboden-
schätzung genannt - zugrunde gelegt und
den Erfordernissen der Flurbereinigung
angepasst. Die Ergebnisse der Werter-

mittlung werden für die Beteiligten zur
Einsichtnahme ausgelegt und in einem
Anhörungstermin erläutert. Nach Behe-
bung begründeter Einwendungen wer-
den die Ergebnisse der Wertermittlung
durch die Flurbereinigungsbehörde fest-
gestellt.
2. Die Flurbereinigungsbehörde
stellt in Abstimmung mit dem Vorstand
der Teilnehmergemeinschaft den Wege-
und Gewässerplan mit landschaftspfle-
gerischem Begleitplan nach § 41 FlurbG
auf. In ihm ist insbesondere das neue
Wege- und Gewässernetz festzulegen,
welches das Gerippe für die neue
Feldeinteilung bildet. Dieser Entwurf
wird mit den betroffenen Trägern öffent-
licher Belange abgestimmt und der obe-
ren Flurbereinigungsbehörde beim
Landesverwaltungsamt zur Plangeneh-
migung vorgelegt.
3. Vor der Neueinteilung des
Flurbereinigungsgebietes ist jeder betei-
ligte Grundstückseigentümer zu seinen
Wünschen über die Abfindung zu befra-
gen. Dies geschieht in einem Plan-
wunschtermin, zu dem die Flurbereini-
gungsbehörde jeden Betroffenen persön-
lich lädt. Die Wünsche sind grundsätz-
lich unverbindlich. Die Planung der
Landabfindungen obliegt allein der
Flurbereinigungsbehörde ohne Mitwir-
kung des Vorstandes.
4. Die Ergebnisse des Flurbereini-
gungsverfahrens werden im Flurberei-
nigungsplan zusammengefasst. Die
gemeinschaftlichen und öffentlichen
Anlagen, die alten Grundstücke und
Berechtigungen der Beteiligten und ihre
Abfindungen sind nachzuweisen, die
sonstigen Rechtsverhältnisse sind zu
regeln. Der Flurbereinigungsplan wird
den Beteiligten bekannt gegeben. Sie
haben das Recht, sich die neuen Grenzen
in der Örtlichkeit anzeigen und erläutern
zu lassen. Widersprüche gegen den
bekannt gegebenen Plan müssen die
Beteiligten zur Vermeidung des
Ausschlusses in einem Anhörungster-
min vorbringen.
5. Begründeten Widersprüchen
muss die Flurbereinigungsbehörde
abhelfen. Ist über alle Widersprüche ent-
schieden, ordnet die Flurbereinigungs-
behörde die Ausführung des Flurberei-

nigungsplanes an. Mit dem in der
Ausführungsanordnung zu bestimmen-
den Zeitpunkt tritt der im Flurberei-
nigungsplan vorgesehene neue Rechts-
zustand an die Stelle des bisherigen.
Nach Eintritt des neuen Rechtszustandes
werden auf Ersuchen der Flurbereini-
gungsbehörde die öffentlichen Bücher
(Grundbuch, Liegenschaftskataster,
usw.) berichtigt.
6. Die zur Ausführung der
Flurbereinigung erforderlichen Aufwen-
dungen fallen der Teilnehmergemein-
schaft zur Last (Ausführungskosten).
Die Ausführungskosten sind durch die
TG des Verfahrens aufzubringen. Bei
einem Verfahren nach § 87 FlurbG  trägt
jedoch der UT die Kosten der
Maßnahmen, die unmittelbar durch das
Vorhaben Ortsumgehung Bernburg ver-
ursacht werden, sowie die Vermes-
sungskosten. Kosten für zusätzlich durch
den Vorstand der TG beschlossene
Maßnahmen außerhalb der Planfest-
stellung, wie z. B. der Ausbau von
Wegen und Pflanzmaßnahmen, müssen
von der TG getragen werden. Hier kann
jedoch durch das Land Sachsen-Anhalt
ein Zuschuss gewährt werden. 
7. Die Flurbereinigungsbehörde
schließt das Verfahren mit der Fest-
stellung ab, dass die Ausführung nach
dem Flurbereinigungsplan bewirkt ist
und dass den Beteiligten keine
Ansprüche mehr zustehen.
Mit dieser Schlussfeststellung ist das
Verfahren beendet.

Im Verfahrensgebiet sind die für das
Unternehmen benötigten Flächen aufzu-
bringen. Um den allgemeinen Land-
abzug dafür möglichst gering zu halten
oder ganz zu vermeiden, können ver-
kaufswillige Eigentümer ihre Flächen zu
dem mit dem Unternehmensträger ver-
einbarten Preis zur Verfügung stellen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte unter
der Tel.-Nr. 0340 2303279 an das Amt
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt.

Während des Verfahrens sind die
Verfahrensbeteiligten gehalten, sich über
öffentliche Bekanntmachungen in den
betroffenen Gemeinden zu informieren.

Bernburg im Internet: www.bernburg.de
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau 

Flurber einigungsverfahren Ortsumgehung Bernburg
Salzlandkreis

Verfahrensnummer611-17BB2046

Änderungsanordnung Nr. 1
1. Gemäß § 8 Abs. 1 des Flurberei-
nigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom
16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.), zuletzt
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2008 (BGBL. I S.
2794), wird hiermit die Änderung des
Flurbereinigungsgebietes im o. g. Flur-
bereinigungsverfahren angeordnet.

Zum Flurbereinigungsverfahren Ortsum-
gehung Bernburg werden folgende
Flurstücke hinzugezogen:

Gemarkung: Bernburg, Flur: 54,
Flurstücke: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2,
4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1,
8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3,
11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1,
13/2, 13/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8,
14/9, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 17/3,
18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1,
20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2,
22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 24/3,
25/1, 25/2, 25/3, 26/2, 26/3, 26/4, 27/1,
27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 61/1, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 88, 89/1,
89/2, 89/3, 89/4, 90/1, 90/2, 91, 92,
1004, 1005;
Gemarkung: Bernburg, Flur: 58,
Flurstücke: 1/3, 1/5, 1/6, 3/1, 3/2, 3/3,
3/4, 1000, 1001.
Gemarkung: Bernburg, Flur: 59,
Flurstücke: 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11,
2/1, 2/2, 2/4, 3, 5/4, 5/5, 1000, 1001,
1002, 1003, 1004.
Gemarkung: Bernburg, Flur: 74,
Flurstücke: 36/1, 52/1, 52/4, 52/ 5, 52/6,
52/7, 54/3, 170/1, 1005, 1011, 1012.
Gemarkung: Bernburg, Flur: 79,
Flurstücke: 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2,  30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2,
39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 82, 83, 84,
85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 132, 133/1,
133/2.

Gemarkung: Bernburg, Flur: 80,
Flurstücke: 16, 19, 20/1, 20/3, 21/1,
21/2, 21/3, 22, 26, 27, 104/1.
Gemarkung: Nienburg, Flur: 2,
Flurstück: 108.
Gemarkung: Nienburg, Flur: 21,
Flurstück: 30.

Die Fläche der hinzugezogenen Flur-
stücke beträgt rund 50 ha.
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst
nunmehr eine Fläche von rund 846 ha.

Die Änderung der Grenzen des Flurbe-
reinigungsgebietes ist auf der zu dieser
Änderungsanordnung gehörenden Ge-
bietskarte dargestellt (siehe Anlage, auf
S. 16).

2. Der Zweck des Verfahrens wird auf
die Ziele der §§1 und 37 des Flurbe-
reinigungsgesetzes (Regelflurbereini-
gung) erweitert.

Begründung
Zu 1.
Gemäß § 8 Abs 1 FlurbG kann die Flur-
bereinigungsbehörde geringfügige Än-
derungen eines Verfahrensgebietes selbst
anordnen, auch wenn der Einlei-
tungsbeschluss von der oberen Flurbe-
reinigungsbehörde erlassen worden ist.

Durch die Erweiterung des Verfahrens-
gebietes um den in der beigefügten
Gebietskarte kenntlich gemachten
Bereich ist es möglich,  die durch das
Unternehmen verursachten Nachteile
durchgängig wesentlich zu verringern. 

Obwohl die neue Trassierung im wesent-
lichen auf der sogenannten Nordspange
verläuft, sind durch die Verbreiterung
der Straße und Umsetzung von A/E-
Maßnahmen sowohl ländliche Grund-
stücke als auch Gehölzflächen vom
Unternehmen betroffen.
Das Unternehmen zerschneidet auch hier

zusammenhängende Besitzstücke erheb-
lich, unterbricht das vorhandene Wege-
netz und führt dadurch zu Nachteilen für
die allgemeine Landeskultur.
Der bisher durch den Unternehmens-
träger vorgesehene freihändige Erwerb
der benötigten Grundflächen ist hier auf-
grund der verhältnismäßig kleinstruktu-
rierten Flächen nicht das geeignete
Mittel, diese Nachteile zu beseitigen.

Um den entstehenden Landverlust und
die allgemeinen Nachteile für die
Landeskultur umfassend und nachhaltig
zu beheben, ist die Zuziehung der ange-
führten Flurstücke erforderlich und
geboten, um insgesamt die Ziele des § 87
FlurbG im gesamten Verfahrensgebiet zu
erreichen.

Zu 2.
Das Flurbereinigungsverfahren wurde
bisher nur als Unternehmensflurberei-
nigung durchgeführt.
Die Teilnehmergemeinschaft plant
selbst, Maßnahmen zur Verbesserung der
Produktions- und Arbeitsbedingungen in
der Land- und Forstwirtschaft durchzu-
führen.
Dieser Zweck kann nur in einer
Regelflurbereinigung nach §1 und § 37
FlurbG erreicht werden. Die bisherige
Unternehmensflurbereinigung ist daher
um die neue Zielstellung zu erweitern.

Hinweis
Die Eigentümer der neu zum Verfahren
hinzugezogenen Flurstücke werden
Mitglieder der Körperschaft des öffent-
lichen Rechts „Teilnehmergemeinschaft
der Flurbereinigung Ortsumgehung
Bernburg“, vertreten durch den Vorstand
der Teilnehmergemeinschaft.

Alle bisher ergangenen Anordnungen,
Verhandlungen oder sonstigen Maßnah-
men behalten ihre Gültigkeit.
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Auf forderung zur Anmeldung 
von Rechten
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem
Grundbuch ersichtlich, aber zur Betei-
ligung am Bodenordnungsverfahren
berechtigt sind, werden aufgefordert, für
die unter 1. genannten Flurstücke ihre
Rechte innerhalb von drei Monaten -
gerechnet vom ersten Tag der Bekannt-
machung dieser Anordnung - beim Amt
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des
Amtes innerhalb einer von diesem zu
setzenden weiteren Frist nachzuweisen.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der
Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
Der Inhaber eines solchen Rechtes muss
die Wirkung eines vor den Anmeldung
eingetretenen Fristablaufes ebenso
gegen sich gelten lassen wie der
Beteiligte, dem gegenüber die Frist
durch Bekanntgabe des Verwaltungs-
aktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vor-
bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann das Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt die bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gelten lassen.

Eigentumsbeschränkungen
Von der Bekanntgabe der Änderungsan-
ordnung Nr. 1 bis zur Unanfechtbarkeit
des Flurbereinigungsplanes gelten gem.
§ 34 Abs. 1 FlurbG folgenden Ein-
schränkungen des Eigentums:

1. In der Nutzungsart der Grund-
stücke dürfen ohne Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde nur Änderun-
gen vorgenommen werden, die zum ord-
nungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb gehö-
ren.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben,
Einfriedungen, Hangterrassen u. ä.

Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde errichtet, her-
gestellt, wesentlich verändert oder besei-
tigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträucher,
Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze
dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit
landeskulturelle Belange, insbesondere
des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege nicht beeinträchtigt werden, mit
Zustimmung der Flurbereinigungsbehö-
de beseitigt werden. Andere gesetzliche
Vorschriften über die Beseitigung von
Reb- und Hopfenstöcken bleiben unbe-
rührt.

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und
2. Änderungen vorgenommen oder Anla-
gen hergestellt oder beseitigt worden, so
kann dieses im Flurbereinigungsver-
fahren unberücksichtigt bleiben. Die
Flurbereinigungsbehörde kann den frü-
heren Zustand gem. § 137 FlurbG
wiederherstellen lassen, wenn dieses der
Flurbereinigung dienlich ist 
(§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu
3. vorgenommen worden, so muss die
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflan-
zungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).
Von der Bekanntgabe des Flurbereini-
gungsbeschlusses bis zur Ausführungs-
anordnung bedürfen Holzeinschläge, die
den Rahmen einer ordnungsgemäßen
Bewirtschaftung übersteigen, der Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde
im Einvernehmen mit der Forstaufsichts-
behörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).

Sind Holzeinschläge vorgenommen wor-
den, so kann die Flurbereinigungsbe-
hörde anordnen, dass derjenige, der das
Holz gefällt hat, die abgeholzte oder ver-
lichtete Fläche nach den Weisungen der
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungs-

gemäß in Bestand zu bringen hat 
(§ 85 Ziff. 6 FlurbG).

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauf-
tragten der Flurbereinigungsbehörde
berechtigt, zur Vorbereitung und zur
Durchführung der Flurbereinigung
Grundstücke zu betreten und die nach
ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten
auf ihnen vorzunehmen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Änderungsanordnung Nr. 1
kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch beim Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt in Dessau-Roßlau erho-
ben werden.

(Siegel)
Im Auftrag
B r o c k m a n n

Die vorstehende Änderungsanordnung
Nr. 1 mit der Gebietskarte liegt 

- in der VWG Bernburg, Schloss-
gartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale)
- in der VWG Nienburg, Marktplatz 1,
06426 Nienburg
- in der VWG Saale-Wipper, Platz der
Freundschaft 1, 39439 Güsten
- im Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Anhalt,
Kavalierstraße 31,  06844 Dessau 

zwei Wochen lang nach seiner Bekannt-
machung zur Einsichtnahme für die
Beteiligten während der Dienststunden
aus.

Dessau-Roßlau, 17. März 2009

Im Auftrag
F r i e d r i c h

Anlage
Die zu dieserÄnderungsanordnung gehörende
Gebietskarte ist auf Seite 16 abgebildet.

Das nächste Das nächste Amtsblatt erscheint Amtsblatt erscheint 
am Donnerstag, 7. Mai 2009am Donnerstag, 7. Mai 2009

Redaktionsschluss ist am 
Dienstag, 21. April
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Nichtamtl icher Tei l

Hauptversammlung 2009 der
Jagdgenossenschaft Aderstedt

Am Samstag, 18.04.2009,15:00 Uhr,
findet die Hauptversammlung der
Jagdgenossenschaft Aderstedt in der
Jagdhütte am Weinberg statt.

Tagesordnung:

1. Stand der Jagdpacht
2. Kassenstand
3. Entwicklung des Wildbestandes
4. Wahl der Kassenprüfer
5. Vorstandswahl
5.1 Entlastung des Vorstandes
5.2 Vorschläge zur Wahl des neuen 

Vorstandes
5.3 Wahl des neuen Vorstandes
6. Verschiedenes

Interessenten für ein Amt im Vorstand
zeigen ihre Bereitschaft bis spätestens
zum Beginn der Versammlung beim
amtierenden Vorstand an.

Der Vorstand

Europa- und Kommunalwahlen am 7. Juni 2009

Am 7. Juni 2009 finden die Europa- und
Kommunalwahlen statt. Die Wahllokale
sind von 08:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

An diesem Tag finden die Wahl der
Abgeordneten des Europäischen
Parlaments und die Wahlen zum
Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale),
zum Ortschaftsrat Aderstedt und zum
Gemeinderat der Gemeinde Gröna
statt. 

Für die Europawahl hat jeder Wähler
eine Stimme.

Für die Kommunalwahl hat jeder
Wähler drei Stimmen für die jeweilige
Wahl zu der er wahlberechtigt ist. Es
ist möglich seine drei Stimmen auf eine
Person zu vereinen oder auch auf ver-
schiedene Personen eines oder mehrerer
Wahlvorschläge (Parteien, Wählergrup-
pen, Einzelbewerber) zu verteilen.
Insgesamt dürfen sich auf dem
Stimmzettel maximal drei abgegebene
Stimmen befinden. Sind mehr als drei
Stimmen abgegeben worden, so ist der
gesamte Stimmzettel ungültig.

Jedem Wahlberechtigten geht für jede
Wahl eine Wahlbenachrichtigungskarte
zu. 

Wer von seinem Wahlrecht Gebrauch
machen will, kann am Wahltage im
jeweiligen Wahllokal, das auf der
Wahlbenachrichtigungskarte bekannt
gegeben wird, seine Stimme abgeben.
Sollte jemand keine Wahlbenachrichti-
gungskarte erhalten haben, aber der
Meinung sein, hier in Bernburg (Saale)
oder Gröna stimmberechtigt zu sein, so
müsste sich der betroffene Wähler umge-
hend mit dem Einwohnermeldeamt der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg in
Verbindung setzen.

Alle diejenigen, die am Wahltage verhin-
dert sind oder die aus gesundheitlichen
oder anderen Gründen das Wahllokal
nicht aufsuchen können, können mittels
der Briefwahl an diesen Wahlen teilneh-
men.

Wer die Briefwahl ausüben möchte,
muss dazu den sich auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigungskarte befinden-

den Wahlscheinantrag ausfüllen und
unterschreiben. Anschließend ist dieser
Wahlscheinantrag entweder bei der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg
abzugeben oder an die Verwaltungs-
gemeinschaft zu schicken. 
Aufgrund dieses Antrages werden die
Briefwahlunterlagen, d. h. Stimmzettel,
ein Wahlschein sowie die nötigen
Briefumschläge an den Antragsteller
verschickt bzw. an ihn persönlich über-
geben. So hat man die Möglichkeit zu
Hause seine Stimme abzugeben. Für die
Durchführung der Briefwahl ist den bei-
gefügten Hinweisen zu folgen. Die
Stimme ist jedoch nur dann gültig, wenn
auch der Wahlschein für die jeweilige
Wahl entsprechend den Hinweisen aus-
gefüllt und beigefügt wird. Durch das
Verfahren der Auswertung und
Auszählung bleibt das Wahlgeheimnis
gewahrt.
Wer für jemand anderen Briefwahl-
unterlagen mitnehmen möchte, der muss
den unterschriebenen Wahlscheinantrag
mitbringen sowie eine formlose Voll-
macht, die ihn berechtigt, die Unterlagen
für diese andere Person in Empfang zu
nehmen (oder Vollmacht auf dem
Wahlscheinantrag nutzen). Diese
Festlegung gilt auch für Ehepartner.

Der Beginn der Ausgabe der Briefwahl-
unterlagen wird rechtzeitig bekannt
gemacht. Die Ausgabe erfolgt bis zum 5.
Juni während der Dienststunden der
Verwaltungsgemeinschaft und zusätzlich
am 5. Juni bis 18:00 Uhr (Siehe dazu
auch die Bekanntmachungen und
Veröffentlichungen im Amtsblatt und in
der Presse).

Wer also aus gesundheitlichen oder son-
stigen Gründen nicht in der Lage ist, das
Wahllokal am Wahlsonntag aufzusu-
chen, sollte unbedingt die Briefwahl nut-
zen, ansonsten kann die Beteiligung an
der Wahl nicht abgesichert werden.
Wenn Unsicherheit über das Vorgehen
besteht, sollte man Verwandte, Freunde
oder Vertrauenspersonen zu Rate ziehen,
um von seinem Wahlrecht Gebrauch
machen zu können.

Beachten Sie bitte unbedingt die
Informationen zum Standort ihres Wahl-
lokals auf den Wahlbenachrichtigungs-

karten.

Für Rückfragen und Informationen steht
Ihnen jederzeit das Wahlbüro der
Stadtverwaltung Bernburg (Saale) unter
der Telefonnummer 65 91 11 zur
Verfügung.

H o h l
Wahlleiter

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Standesamt u.
Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)
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Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721

Störungen d. Vers. m. 
Gas, Str om, Fernwärme 321616

Bernburg im Internet: www.bernburg.de

Wahlhelfer für die Kommunal- und Europawahl am 7. Juni 2009

Am 7. Juni 2009 finden die Kommunal-
und Europawahlen statt.
Es werden wieder eine Vielzahl von
Wahlhelfern in den Wahllokalen benö-
tigt. Darum bitte ich die Bernburger
Bürger durch die Übernahme eines
Wahlehrenamtes um Unterstützung.

Beisitzer eines Wahlvorstandes kann
jeder Wahlberechtigte werden, der das
18. Lebensjahr vollendet hat. Er sollte
zuverlässig und gewissenhaft sein und
seinen Wohnsitz in Bernburg (Saale)
haben. Jeder Bürger, der eingesetzt wer-
den soll, erhält eine Berufung in das
Wahlehrenamt mit einer Rückantwort

über die Annahme, die an die Stadt-
verwaltung zurückzusenden ist.
Wahlbewerber und Vertrauenspersonen
können nicht als Wahlhelfer eingesetzt
werden.

Der Einsatz erfolgt am Wahlsonntag ab
07:30 Uhr bis zum Ende der Auszählung.
Die Einweisung in die Aufgaben erfolgt
durch den Wahlvorsteher am Wahl-
sonntag. Die Wahlhelfer erhalten ein
Erfrischungsgeld.

Wer Interesse an einem Einsatz als
ehrenamtlicher Wahlhelfer hat und die o.
g. Voraussetzungen erfüllt, sollte sich

schriftlich (bitte unter Angabe einer
Rückruftelefonnummer) bei der
Stadtverwaltung Bernburg (Saale)
Wahlbüro
Schlossgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale)
melden. 

Bürger, die bereits bei früheren Wahlen
als Wahlhelfer eingesetzt waren, können
sich auch telefonisch im Wahlbüro unter
der Nummer 659 111 melden.

Hohl
Wahlleiter

Unterhaltungsverband
„W ipper - Weida“: Schau

der Verbandsanlagen

Die Schau der Verbandsanlagen 2009
des Unterhaltungsverbandes „Wipper -
Weida“ findet im Schaubezirk I am
Freitag, 15. Mai 2009, statt. Treffpunkt
ist um 09:00 Uhr das Bürgerbüro in
Rathmannsdorf, Schulstraße 10 a.

Hinweise, Anregungen und Probleme
sind im Vorfeld der Schau schriftlich an
den Verband zu richten.

Unterhaltungsverband „Wipper - Weida“
Am Vogts Garten 3
06308 Klostermansfeld

Osterferien
vom 06. bis 18. April

Stadtelternrat online
Ein Jahr nach seiner Gründung präsen-
tiert sich der Bernburger Stadtelternrat
mit einer neuen Internetseite. Unter
www.stadtelternrat-bernburg.de können
sich Interessierte über die Schwerpunkte
der Arbeit und aktuelle Themen wie
Schülerbeförderung und Schulspeisung
informieren. Künftig sollen auch
Sitzungen, Sprechzeiten und Ferien-
termine abrufbar sein.

Das nächsteDas nächste
Amtsblatt erscheint Amtsblatt erscheint 

am Donnerstag, am Donnerstag, 
7. Mai 20097. Mai 2009

Beratungstag des
Landesbeauftragten
im Rathaus
Am Montag, 20 April 2009 findet ein
Beratungstag des Landesbeauftragten
für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR in
Bernburg statt. In der Zeit von 09:00 -
16:30 Uhrkönnen Sie im Ratssaal des
Rathauses Anträge auf Einsicht in ihre
Stasiunterlagen stellen. Nach der im
Moment geltenden Rechtslage laufen
die Rehabilitierungs-Antragsfristen
am 31.12.2011 aus. Es besteht auch
die Möglichkeit sich persönlich bera-
ten zu lassen. Vorherige Anmeldungen
sind nicht notwendig.
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Johann Sebastian Bach: Matthäus Passion
Emma Kirby, Michael Chance, Martyn Hill, David
Thomas, The choir of  King`s College, Cambridge,
Brandenburg Consort unter Leitung von Roy Goodman,
Dirigent: Stephen Cloebury.

Smooth Classics
Nocturnes von Wolfgang Amadeus Mozart, Claude
Debussy, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz
Schubert.

Antonin Dvorak
Symphonie Nr. 9 e-Moll, op. 95 „Aus der Neuen Welt“,
Slawische Tänze, op. 46 und op. 72.

Neu in der Bibliothek:

Die Stadtbibliothek Bernburg (Saale)
bietet für interessierte Senioren spe-
zielle Einführungen mit besonderer
Aufmerksamkeit auf unsere Online-
Kataloge und die Möglichkeiten der
Nutzung von Internet und Fernleihe an.
Bitte melden Sie sich bei Interesse tele-
fonisch unter 03471 623001 oder per-
sönlich bei uns!
Veranstaltungstermine für unse-
re jungen Bibliotheksbenutzer:
Basteln, Spiel und Spaß in der
Bibliothek, Eintritt frei, Anmeldung in

der Bibliothek.

02. April 2009, 15:00 Uhr, Rätsel, und
Spiele rund um Haustiere.

16. April 2009, 10:00 Uhr, Wer malt
das schönste Frühlingsbild?
07. Mai 2009, 15:00 Uhr, Basteln zum
Mutter tag.

04. Juni 2009, 15:00 Uhr, Ferienzeit -
Reisezeit: Spiele und Bücher für den
Urlaub.

Star t in die
Bikersaison

Am Sonnabend, 
25. April findet um 10:00 Uhr in der
Martinskirche Bernburg ein Gottesdienst
zum Motorrad-Saisonauftakt statt. Um
11:00 Uhr beginnt eine Demonstra-
tionsfahrt unter dem Motto: „Motorrad-
fahrer - für mehr Sicherheit und
Rücksichtnahme im Straßenverkehr“
nach Magdeburg, wo eine Kundgebung
stattfindet.
Abends klingt der Tag gesellig im
Bernburger Pfarrgarten aus.

Veranstaltungen und Einführungs-Angebote der Stadtbibliothek

Informationen aus Stadt,
Verwaltungsgemeinschaft

und der Region

Klassische Musik auf CDKlassische Musik auf CD

Klassische Militärmärsche
Ludwig van Beethoven: Yorckscher Marsch
Hector Berlioz: Ungarischer Marsch
Joseph Haydn: Marsch des Prinzen of Wales
Franz Schubert: Militärmarsch Nr. 2

Zwischen Tag und Traum, vol. 4
Ludwig van Beethoven: Violinromanze Nr. 2 F-Dur, op. 50
Franz Schubert: Moment musical Nr. 3 f-Moll. op. 94 D. 780
Claude Debussy: Clair de lune
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Augenärzte:

bis 05.04., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 03473 225730.

06. bis 09.04., Frau Wolff, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. 0171 1713073.
10. bis 13.04., HerrHey, Bernburg,

Steinstr. 4 d, Tel. 03471 625497.
14. bis 19.04., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. 03925 381692.
20. bis 26.04.,Herr Hey, Bernburg,

Steinstr. 4 d, Tel. 03471 625497.
27.04. bis 03.05., Dr. Hosang, Aschersleben,

Askanierstr. 55, Tel. 03473 3900.
04. bis 10.05., HerrMeißner, Bernburg,

Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochenenddienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet mon-
tags 08:00 Uhr.

Zahnärzte:

03. bis 05.04., Frau Bühnemann, Peißen,
Kustrenaer Str. 34, tel. 03471 319422.
10. bis 13.04., Dr. Gather, Bernburg,
Friedensallee 27, Tel. 03471 642682.

17. bis 19.04., HerrLiewehr, Bernburg,
Friedensallee 1 a, Tel. 03471 626001.

24. bis 26.04., Frau Hubatsch, Bernburg,
Markt 28, Tel. 03471 353892.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

HNO-Är zte:

bis 08.04., Dr. Schütte, Köthen,
Akazienstr. 12 A, Tel. 03496 217427.
09. bis 10.04., Dr. Kley, Bernburg,
Karlsplatz 15, Tel. 03471 627194.

11.04.,Dr. Schütte, Köthen,
Akazienstr. 12 A, Tel. 03496 217427.

12.04., Dr. Kraft, Bernburg,
Kustrenaer Str. 75, Tel. 03471 316006.
13. bis 15.04.,Dr. Schütte, Köthen,
Akazienstr. 12 A, Tel. 03496 217427.

16. bis 22.04.,Dr. Schwinger, Köthen,
Springstr. 29, Tel. 03496 213494.

23. bis 29.04.,Dr. Kley, Bernburg,
Karlsplatz 15, Tel. 03471 627194.

30.04. bis 06.05.,Prof. Enzmann, Bernburg,
Eichenweg 1, Tel. 03471 316640.

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 05.04., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
14. bis 19.04.,Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.
20. bis 26.04., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
27.04. bis 03.05., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
04. bis 10.05., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist,
bitte die Einsatzleitstelle anrufen, 

Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintier e
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 05.04.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
06. bis 09.04., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
10. bis 19.04.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
20.bis 26.04., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
27.04. bis 03.05., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
04. bis 10.05.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.

Apotheken:

03. bis 09.04., Markt-Apotheke.
10. bis 16.04., Apotheke am Kauflandcenter.

17. bis 23.04., Bär-Apotheke u. Nienburg.
24. bis 30.04., Paracelsusapotheke.

01. bis 07.05., Till-Eulenspiegel-Apotheke u. Nienburg.
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schw. Was ist eigentlich ein Kindercafé?
Vor allem ein Ort, wo man am Nachmittag
nach dem Schulunterricht in gemütlicher
Runde sitzen, Wichtiges besprechen,
Neues erfahren und natürlich diverse
Sachen verzehren kann. Nicht jede Schule
verfügt über so einen Wohlfühlraum, in
dem man zudem auch noch selbst zuberei-
tete leckere Snacks zu sich nehmen kann.
Die „Mehringspatzen“, wie sich die Kinder
des Hortes selbst nennen, saßen vor einiger
Zeit beim Frühstück im Speiseraum unse-
rer Grundschule „Franz Mehring“ und
überlegten, was man an unserer Arbeit
noch verbessern könnte. Es fiel auf, dass
die Möglichkeiten, mitgebrachte Speisen
aus der Brotbüchse zu verzehren, nicht
attraktiv sind. Die Kinder saßen dabei bis-
her entweder im Klassenraum oder ver-
streut auf dem Schulhof. Einen gemeinsa-
men Ort der Gemütlichkeit gab es leider
nicht. Ein heimisches Plätzchen, wo sich
alle Kinder wohlfühlen und wo vielleicht
noch ein kleines Imbissangebot gereicht
wird, das wäre toll. Die Idee war geboren
und nun musste sie nur noch in die Tat
umgesetzt werden. In der Planungsphase
wurden alle kreativen Einfälle von den
Kindern und Erzieherinnen in einem
Gedankenpool gesammelt und auf dem
Papier festgehalten. Es wurde viel gemalt,
gebastelt, getüftelt und diskutiert. Dann
stand ein gemeinsames Ergebnis fest: „Wir
wollen unseren Speiseraum renovieren und
zu einem attraktiven Kindercafé umgestal-
ten!“ Neben den handwerklichen
Umbauarbeiten, zu denen die Vatis unserer
Kinder sofort bereit waren, musste mit den
Kindern zahlreiches und passendes
Dekorationsmaterial hergestellt werden.
Auch die Fenster sollten ein neues „Kleid“
bekommen. Fleißig bastelten die Kinder
beispielsweise an der Tischdekoration und
an diversen Bärchengirlanden. Die
Fensterbilder waren auch schnell herge-
stellt und die neu genähten Gardinen ver-
liehen den Fenstern strahlenden Glanz. Am
14. März 2009 trafen sich pünktlich um

Alter Speiseraum wird zum
neuen attraktiven Kindercafé
Viele fleißige Helferund Sponsoren unterstützen die Kinderund Mitarbeiterinnen des Hortes derMehringschule

9:00 Uhr viele Vatis unserer Kinder sowie
Erzieherinnen des Hortes. Schnell war mit
Folie alles abgeklebt, was keinen neuen
Farbanstrich bekommen sollte. Eine
Rollrüstung wurde aufgebaut und schon
kam die gesponserte neue Farbe an die
renovierungsbedürftigen Wände. Statt im
verblichenen Weiß strahlt unser Kindercafé
jetzt in einem freundlichen Gelb- und
Grünton. Seit dem 16. März 2009 können
sich alle Kinder, täglich von 13:45 bis
15:00 Uhr, in dem neu gestalteten
Kindercafé treffen. Jede Woche ist eine
andere Kindergruppe für die Küche hierzu
verantwortlich. Diese neue Aufgabe begei-
stert die kleinen „Mehringspatzen“. Es gibt
z. B. leckeren Pudding, der im Frühhort
gekocht wird, selbstgebackenen Kuchen,
vitaminreichen Obstsalat, Quarkspeise,
Schmalzbrote mit Gurke garniert oder
gesunde Obst- und Gemüsesnacks. In
unserem neuen Caféraum schmeckt das
Essen gleich viel besser, was am gesunden
Appetit unserer Kinder schnell zu merken
ist. Der Küchendienst wird selbstverständ-

lich durch eine Erzieherin unterstützt.
Erkennungszeichen unserer kleinen
„Küchenchefs“ sind die pfiffigen und
dekorativen Schürzen. Der Küchendienst
ist verantwortlich für die Ausgabe der
Speisen und des Tees, für das Säubern der
Tische und natürlich für den Abwasch. Die
Schüler haben sehr viel Spaß an ihrer
neuen verantwortungsvollen Tätigkeit. Bei
der Einteilung der „Küchenchefs“ gibt es
jede Woche mächtiges Gedränge. Jeder
will dabei sein! Aber das Jahr hat ja noch
einige Wochen zu bieten, so dass jeder
kleine und größere „Mehringspatz“ einmal
an die Reihe kommt.
Wir wollen nicht vergessen, uns auf diesem
Wege bei allen fleißigen Helfern und
Sponsoren zu bedanken, die uns bei der
Umgestaltung unseres neuen, farbenfrohen
Kindercafés behilflich waren. Unser ehe-
maliger Speiseraum ist ein richtiges
Schmuckkästchen und eine kleine
Wohlfühloase geworden!

Die „Mehringspatzen“



„Rauchen - dicke Luft!“
Interaktive Ausstellung im Klubhaus
amt. Vom 22.04. - 19.05.2009 verwandeln sich eini-
ge Räume des Bernburger Klubhauses der Jugend in
der Gröbziger Straße 34 zu einer interaktiven
Erlebniswelt. Das Thema der diesjährigen
Mitmachausstellung, welche in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Schulen und dem Klubhaus der
Jugend, vom Amt für Kinder- und Jugendförderung
der Stadt Bernburg (Saale) organisiert wird, ist das
Rauchen. Unter dem Motto: „Rauchen - dicke
Luft!“ werden einerseits diverse Exponate aus ver-
schiedenen Schulen ausgestellt sowie andererseits
zahlreiche interaktive themenbezogene Workshops
angeboten. Über die Kunstobjekte (z. B.
Zeichnungen, Collagen, Skulpturen), welche u. a.
von Schülern erarbeitet und gestaltet wurden, sollen
die schädlichen Wirkungen des Rauchen aufgezeigt
sowie breitenwirksam die Attraktivität des Nicht-
rauchens in der Öffentlichkeit präsentiert und damit
erhöht werden. 
Interessierte Schulklassen sowie Kinder- und
Jugendgruppen können, nach vorheriger Anmel-
dung, dieses Präventionsangebot, incl. der betreuten
Workshops, während der Vormittags- und
Nachmittagsstunden kostenfrei nutzen. Im Übrigen
besteht, auch für interessierte Einzelpersonen, wäh-
rend der regulären Öffnungszeiten der
Jugendeinrichtung, am Nachmittag und in den frü-
hen Abendstunden, die Möglichkeit, die interessan-
ten und vielfältigen Exponate zu betrachten.
Das Einstiegsalter in den Tabakkonsum wird nach
statistischen Analysen immer jünger. Rund 70% bis
80% der Raucher sind vom Nikotin abhängig, hinzu
kommt, dass Zigarettenrauchen für mehr Todesfälle
verantwortlich ist, als Verkehrsunfälle, Alkohol, ille-
gale Drogen, AIDS, Morde und Selbstmorde zusam-
men. Hiergegen sollten alle verantwortungsvoll ein-
treten. 
Die Anmeldung für den Besuch der Ausstellung
können entweder über das Amt für Kinder- und
Jugendförderung unter Tel. 659202 oder direkt über
das Bernburger Klubhaus der Jugend in der
Gröbziger Straße 34, unter Tel. 333309 erfolgen.

Str eetball bis in die Morgenstunden
Im April erneut Bernburger Mitternachts-Str eetball-Turnier

amt. Am 24. April 2009 hat das Amt für
Kinder- und Jugendförderung der Stadt
Bernburg (Saale) wieder ein Bernburger
Mitternachts-Streetball-Turnier organi-
siert. 
Unter dem bekannten Motto: “away from
the street - gegen Gewalt auf der Straße”
wird auch durch dieses Event die Reihe
der Sportnächte, mit denen sowohl ein
Zeichen gegen Gewalt gesetzt, als auch
zur aktiven Freizeitgestaltung angeregt
werden soll,  fortgeführt.
Interessierte Streetballer bzw. Basket-
baller melden sich bitte mit ihrer
Mannschaft im Amt für Kinder- und
Jugendförderung der Stadt Bernburg
(Saale) in der Schlossgartenstraße 16,

Zimmer 303 oder unter Tel. 03471 659
202 an. Wie bei jedem sportlichen
Ereignis dieser Art, sind die Plätze für
die Teilnahme begrenzt.
Die einzelnen Wettkämpfe, an denen
natürlich auch Mädchenmannschaften
teilnehmen dürfen, werden diesmal ab
21:30 Uhr in der Turnhalle der Sekun-
darschule Süd-Ost, im Krummacherring
45, in Bernburg (Saale), stattfinden. Für
den individuellen Zeitplan sollten sich
die Spieler und die Zuschauer bzw. Fans
bis ca. 2:30 Uhr morgens auf den laufen-
den Spielbetrieb einrichten.
Auch in diesem Jahr werden die besten
Teams kleinere und größere Preise erhal-
ten.


